
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Personengesellschaften: Gesetzgeber schafft neue Besteuerungsmöglichkeit 

Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts v. 25.06.2021; BGBl I, 2050

2. Geldwäsche: Gesetzgeber ändert Regeln für das Transparenzregister 
Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) v. 25.06.2021; BGBl I, 2083

3. Update: Umsatzsteuerliche Organschaft im vorläufigen Insolvenzverfahren 
BMF-Schreiben v. 22.06.2021 – III C 2 - S 7105/20/10001 :001; www.bundesfinanzministerium.de

4. Reiseleistungen: BMF überarbeitet Umsatzsteuer-Anwendungserlass final 
BMF-Schreiben v. 24.06.2021 – III C 2 - S 7419/19/10001 :006; www.bundesfinanzministerium.de

5. Gastronomie: Ermäßigter Steuersatz bis 31.12.2022 verlängert 
BMF-Schreiben v. 03.06.2021 – III C 2 - S 7030/20/10006 :006; www.bundesfinanzministerium.de

6. Dienstleistungskommission: BMF ergänzt Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
BMF-Schreiben v. 09.06.2021 – III C 2 - S 7110/19/10001 :002; www.bundesfinanzministerium.de

7. Corona-Bonus: Sonderzahlungen bleiben länger steuerfrei 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 17.05.2021; www.vlh.de

8. Steuerjahr 2020: Wie sich Homeoffice absetzen lässt 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 01.06.2021; www.lohi.de

9. Zu teures Pendeln: Steuerzahlerbund fordert höhere Entfernungspauschale 
Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., Meldung v. 16.06.2021; www.steuerzahler.de

10. Aufnahme von Pflegekindern: Wann gilt Steuerfreiheit von Honoraren? 
BFH, Urt. v. 25.03.2021 – VIII R 37/19; www.bundesfinanzhof.de

11. Steuererklärung: Abgabefristen für 2019 und 2020 
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 10 v. 25.06.2021; www.bvl-verband.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen des Deubner Verlags sind – mitsamt allen darin veröffentlichten Inhalten – urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information 
zu fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen. 

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information – insbesondere die Entnahme von Bildmaterial – und die Veröffentlichung über andere Kommunikations-
plattformen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit dem Verlag.
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